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1.�Einleitung

Die Bestimmungen über Grenzgänger 
in Art. 15a DBA Deutschland/Schweiz 
(DBA) gehen als lex specialis den allge-
meineren Bestimmungen der Art. 15, 17 
und 19 DBA vor. Die aktuelle, seit 1. Ja-
nuar 1994 geltende Bestimmung knüpft 
nicht mehr wie die frühere Regelung an 
eine bestimmte Grenzentfernung von 
Wohnung und Arbeitsort an1. Als Grenz-
gänger i. S. des DBA qualifiziert nun 
eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person, die (i) im anderen Vertragsstaat 
ihren Arbeitsort hat und (ii) von dort re-
gelmässig an ihren Wohnsitz zurück-
kehrt. Der Grenzgängerbegriff des DBA’s 
richtet sich damit gerade nicht nach der 
neuen Definition des Abkommens über 
die Personenfreizügigkeit für EG/EFTA-
Staaten, welches am 1. Juni 2002 mit ei-
ner Übergangsfrist von 5 Jahren in Kraft 
getreten ist.

2.�Methodik�von�Art.�15a�DBA�

Entgegen dem grundsätzlich geltenden 
Arbeitsortsprinzip wird das Besteue-
rungsrecht durch Art. 15a Abs. 1 DBA 
dem Wohnsitzstaat zugewiesen. Dies 
führt im Regelfall beim Berufspendler von 
Deutschland in die Schweiz zu einer hö-
heren und beim Berufspendler von der 
Schweiz nach Deutschland zu einer nied-
rigeren Besteuerung als am Arbeitsort. 
Dem Tätigkeitsstaat verbleibt als finanzi-
eller Ausgleich das Recht, bei Erfüllen der 
formellen Voraussetzungen nach Art. 15a 
Abs. 1 Satz 2 DBA, namentlich dem Vor-
liegen einer steuerlichen Ansässigkeits-
bescheinigung des Wohnsitzstaates, eine 
Grenzgängersteuer (sog. Abzugssteuer) 
von maximal 4.5 Prozent zu erheben. 

Die einzige Ausnahme von dieser 
Regel gilt für den Sachverhalt, dass 
der Grenzgänger nicht regelmässig an 

seinen Wohnsitz zurückkehrt. Die Re-
gelmässigkeit der Rückkehr wird dabei 
im Umkehrschluss über die Bestim-
mung der sogenannten Nichtrückkehr-
tage beurteilt. Für die Bestimmung der 
Nichtrückkehrtage wird sodann die so-
genannte «60-Tage Regel» hilfsweise 
herangezogen. Danach ist Art. 15a DBA 
nicht mehr anwendbar, sobald der Ar-
beitnehmer aus beruflichen Gründen an 
mehr als 60 Arbeitstagen nicht an sei-
nen Wohnort zurückkehren kann. Was 
als beruflicher Grund anerkannt ist, wird 
von beiden Staaten sehr unterschied-
lich beurteilt. Dabei ist es ganz normal, 
dass in der Schweiz dazu nur sehr we-
nige Entscheide ergangen sind, da aus 
der Schweiz lediglich etwa 2‘700 Per-
sonen nach Deutschland pendeln, aus 
Deutschland aber rund 50‘500 Perso-
nen regelmässig in die Schweiz zur Ar-
beit reisen2. Das bekannte Steuergefälle 
zwischen Deutschland und der Schweiz 
verstärkt den Bedarf nach gerichtlicher 
Klärung von Zweifelsfragen in Deutsch-
land entsprechend.

Entfällt die Grenzgängereigenschaft 
von Art. 15a DBA, richtet sich eine Be-
steuerung der Einkünfte aus unselbstän-
diger Erwerbstätigkeit nach den generel-
len Bestimmungen der Art. 15, 17 und 
19 DBA. 

Die Grenzgängersteuer von 4.5 Pro-
zent ist nach Massgabe von Art. 15a 
Abs. 3 DBA in beiden  Vertragsstaaten 
bei der Festsetzung der Steuer zu 
berücksichtigen, um eine Doppelbe-
steuerung zu vermeiden. Während die 
Schweiz die Bemessungsgrundlage der 
in der Schweiz ansässigen Grenzgän-
ger reduziert, rechnet Deutschland die 
schweizerische Abzugssteuer auf die 
Einkommensteuer in Deutschland an. 
Die Bestimmung des Art. 15a Abs. 3 
DBA geht auch hier als lex  specialis den 
allgemeinen Methodenbestimmungen in 
Art. 24 DBA vor.
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3.�Die�deutsche�Sichtweise

3.1.  Nichtrückkehrtage aus deutscher 
Sicht

Nach der Revision des DBA per 1.  Januar 
1994 hat das deutsche Bundesfinanz-
ministerium (BMF) eine entsprechende 
Verwaltungsanweisung zur Umsetzung 
der revidierten Bestimmungen erlassen. 
Danach sollen zählbare Nichtrückkehr-
tage dann vorliegen, wenn «…Rückkehr 
aus beruflichen Gründen nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist»3. Fälle, an de-
nen während mehrtägiger Dienstreisen 
Übernachtungen ausserhalb des Wohn-
sitzstaates erfolgen oder mehrtägige 
berufliche Veranstaltungen zu derartigen 
Übernachtungen führen sind generell 
unstrittig. Auch die Residenzpflicht auf-
grund zwingender Rechtsvorschriften, 
beispielsweise eines Arztes am Ort des 
Spitals, genügt diesem Anspruch, nicht 
jedoch die rein arbeitsvertragliche Ver-
pflichtung.4

Als unbestritten unzumutbar wird die 
Rückkehr von der deutschen Finanz-
verwaltung dann anerkannt, wenn die 
Zeit zwischen Eintreffen am und regel-
mässiger Abreise vom Wohnort an den 
Arbeitsort weniger als acht Stunden be-
trägt5. Dabei werden jeweils eine unmit-
telbare Rückreise nach Arbeitsende und 
Anreise zu Arbeitsbeginn unterstellt. Die 
Unzumutbarkeit ist ebenfalls gegeben, 
wenn die einfache Strassenentfernung 
mehr als 110 km beträgt oder wenn Hin- 
und Rückreise mit dem üblicherweise 
benutzten Verkehrsmittel mehr als drei 
Stunden beträgt. Gleichzeitig wurde 
festgelegt, dass die Rückreise immer 
dann zumutbar sein soll, wenn Hin- und 
Rückreise weniger als zwei Stunden 
in Anspruch nehmen oder die einfache 
Strassenentfernung unter 90 km liegt.6 
Schliesslich liegt auch dann noch ein 
unstrittiger Fall der Nichtrückkehr vor, 
wenn der Arbeitgeber die Wohn- bzw. 
Übernachtungskosten des Arbeitneh-
mers trägt.

Neben diesen unumstrittenen Fällen 
gibt es aber zahlreiche Konstellatio-
nen, in denen die Beurteilung zwischen 
 Finanzverwaltung und Steuerpflichtigen 
höchst umstritten ist, was zu einer Un-
menge von Gerichtsverfahren und Ent-
scheiden vor den Finanzgerichten und 
dem Bundesfinanzhof (BFH) führt und 
geführt hat. Selbst die höchstrichterliche 
Rechtsprechung hat sich seit Geltung 
der aktuellen Regelung entwickelt, um 
nicht zu sagen verändert. Der Vorsitzen-
de Richter des zuständigen 1. Senats 
am BFH sprach selbst sogar von einem 
«Zurückrudern»7. Dabei bildeten in den 
letzten Jahren besonders die Frage nach 

der Zählweise der Nichtrückkehrtage, 
die Fragen, ob ein Nichtrückkehrtag im 
Ansässigkeitsstaat des Arbeitnehmers 
möglich ist und ob ein Nichtrückkehr-
tag auch über die Tagesgrenze (24 Uhr) 
möglich ist, den Schwerpunkt der Dis-
kussion und der anhängigen Verfahren. 

Der BFH hat zu den meisten Grund-
satzfragen zwischenzeitlich Stellung 
genommen. Zur Zählweise entschied 
der BFH, dass jeder Tag als Nichtrück-
kehrtag zu zählen ist, an dem der Arbeit-
nehmer, auch unfreiwillig, jedoch beruf-
lich bedingt, nicht an seinen Wohnort 
zurückkehren kann, selbst wenn er an 
diesen Tagen nicht seiner Berufstätigkeit 
nachgeht.8 

Der BFH entschied, dass  eintägige 
Dienstreisen in Drittstaaten und der 
Rückkehrtag von einer Dienstreise in 
den Drittstaat an den Wohnort nicht zu 
zählen sind. Diese Tage zählen danach 
sogar entgegen der bisherigen Auffas-
sung der Finanzverwaltung nicht zu den 
zählbaren Nichtrückkehrtagen.9

Zu Gunsten der Steuerpflichtigen, die 
die Nichtanwendung von Art. 15a DBA 
begehren, wurde hingegen die Frage der 
Zählung von mehrtägigen Dienstreisen 
im Inland entschieden. Diese zählen, 
genau wie mehrtätige Dienstreisen in 
der Schweiz oder im Drittstaat zu den 
Nichtrückkehrtagen, wobei jeweils nur 
die Tage mit auswärtiger Übernachtung 
zu zählen sind.10

Die regelrechte Flut der Verfahren 
rührt daher, dass die Finanzverwaltung 
z.T. ergangene Rechtsprechung mit  
so genannten «Nichtanwendungserlas-
sen»11 belegte, die nur für die Verwal-
tung bindend sind und den Steuerpflich-
tigen die Möglichkeit belassen, ihr Recht 
mittels einer neuerlichen Klage durchzu-
setzen. Weitere Verfahren sind anhängig, 
sollten aber nun nach den oben darge-
stellten grundsätzlichen Entscheidungen 
kurzfristig erledigt werden können. 

3.2.  Deutsche Berufspendler, die nicht 
Grenzgänger sind

Kommt die 60-Tage Regel zum Tragen, 
ist der Berufspendler kein Grenzgänger 
im Sinne des Art. 15a DBA mehr. Die 
allgemeinen Vorschriften von Art. 15, 17 
und 19 DBA kommen zur Anwendung. 
Das Arbeitsortprinzip kommt zum Tra-
gen und die deutsche Finanzverwaltung 
stellt die Einkommensanteile, die auf die 
Arbeitsleistung in der Schweiz entfallen, 
unter Progressionsvorbehalt von der 
deutschen Besteuerung frei. Soweit Ein-
kommensanteile auf Heimarbeit entfal-
len, beansprucht Deutschland weiterhin 

das volle Besteuerungsrecht. Hierüber 
sollte Einigkeit bestehen. 

Zur Sicherstellung der gegengleichen 
Anwendung wurde eine Verständigungs-
vereinbarung zwischen den beiden Steu-
erverwaltungen12 abgeschlossen. Auf der 
Basis von 240 Arbeitstagen/Jahr erfolgt 
die Aufteilung so, dass Deutschland das 
Besteuerungsrecht für in Deutschland 
und auf Geschäftsreisen in Drittstaaten 
geleistete Arbeitstage zusteht. Der BFH 
hat sich im Rahmen der Frage nach 
der Zählweise der Nichtrückkehrtag für 
mehrtägige Dienstreisen dazu geäus-
sert.13 Dabei weicht die Sicht des BFH 
von der bisher von der Finanzverwaltung 
in diesem Fall vertretenen Auffassung 
ab. Es stellt sich also die Frage, ob die 
in der Verständigungsvereinbarung vom 
Juni 2000 getroffene Vereinbarung weiter 
aufrecht erhalten werden kann. Der BFH 
hat erst im vergangenen Jahr die Wirkung 
zwischenstaatlicher Verständigungsver-
einbarungen ohne abkommensrechtliche 
Grundlage ausdrücklich verneint14. Da 
der Wegfall des Grenzgängerstatus auch 
gleichzeitig die Wirkung des allgemeinen 
Methodenartikels wieder aufleben lässt, 
würde es nicht überraschen, wenn sich 
der BFH in Kürze mit der Frage dieser 
Aufteilungsbefugnisse zu beschäftigen 
hätte.

Im Fall eines in Deutschland ansäs-
sigen leitenden Angestellten nach Art. 
15 Abs. 4 DBA kommt es zu keiner Auf-
teilung des Besteuerungsrechts. Das 
Besteuerungsrecht wird aufgrund der 
Tätigkeitsortsfiktion in dieser Vorschrift 
der Schweiz als Sitzstaat der Arbeit-
geberin zugewiesen. Einer hier von der 
deutschen Finanzverwaltung versuch-
ten, klar abkommenswidrigen Aufteilung 
analog der oben beschriebenen Vorge-
hensweise, wurde vom BFH klar und 
mehrfach eine Absage erteilt. Im Weite-
ren wird auf den Artikel von BÄCHLE in 
dieser Zeitschrift verwiesen.

3.3.  Verfahrensbestimmungen  
in Deutschland

Soweit Schweizer Grenzgänger in 
Deutschland tätig sind, unterliegen Sie 
dem allgemeinen Lohnsteuerabzugsver-
fahren zum Sondersatz von 4.5 Prozent. 
Wie eingangs dargestellt, sind die ent-
sprechenden Formvorschriften einzuhal-
ten. Weitergehende Steuererklärungs-
pflichten o.ä. bestehen nicht.

Der im Quellensteuerverfahren in 
der Schweiz einbehaltene Steuerbetrag 
des deutschen Grenzgängers wird in 
Deutschland vollständig als vorausbe-
zahlte Steuer auf die  Einkommensteuer-
schuld angerechnet. Da der deutsche 
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Grenzgänger nicht dem normalen, 
deutschen Lohnsteuerabzugsverfahren 
unterliegt, wird er vierteljährlich zur Zah-
lung von Einkommensteuervorauszah-
lungen verpflichtet.

4.�Die�Schweizer�Sichtweise

4.1  Nichtrückkehrtage aus Schweizer 
Sicht

Nach Art. 15a Abs. 2 DBA hängt die 
Grenzgängereigenschaft massgeblich 
davon ab, ob der Arbeitnehmer regel-
mässig von seinem Tätigkeitsort an sei-
nen Wohnort zurückkehrt. 

Die regelmässige Rückkehr an den 
Wohnsitz wurde bereits im Einführungs-
schreiben zu Art. 15a DBA, welches die 
Eidg. Steuerverwaltung am 6. Septem-
ber 1994 publiziert hat, thematisiert. Die 
darin festgehaltenen Grundregeln wur-
den im Laufe der Jahre anlässlich meh-
rerer Verständigungsverhandlungen mit 
Deutschland zunehmend konkretisiert.15 
Für die Frage nach der Zumutbarkeit 
der Rückkehr wurden objektive zeitliche 
und räumliche Kriterien aufgestellt (siehe 
dazu die Ausführungen unter Ziff. 3.1.).16 
Eine Nichtrückkehr liegt gemäss getrof-
fenen Verständigungsvereinbarungen 
grundsätzlich vor, wenn die Rückkehr 
an den Wohnsitz aus beruflichen Grün-
den nicht möglich oder unzumutbar ist. 
Hingegen zählen Krankheits- und unfall-
bedingte Abwesenheiten nicht als Tage 
der Nichtrückkehr. Rein privat veranlass-
te Nichtrückkehrtage werden ebenfalls 
nicht berücksichtigt.

Die Nichtrückkehrtage an den Wohn-
sitz sind pro Kalenderjahr zu bestimmen. 
Beginnt oder endet ein Arbeitsverhältnis 
mit einem schweizerischen Arbeitge-
ber im Laufe eines Kalenderjahres oder 
liegt eine Teilzeitbeschäftigung in der 
Schweiz vor, so ist die «60-Tage Regel» 
entsprechend anzupassen. 

4.2.  Verfahrenspflichten des schweizeri-
schen Arbeitgebers

4.2.1 Quellensteuer in der Schweiz

Grundsätzlich hat der Arbeitgeber vom 
Bruttolohn der deutschen Grenzgänger 

eine Quellensteuer von 4.5 Prozent ein-
zubehalten. Dieser reduzierte Quellen-
steuersatz darf jedoch nur dann ange-
wendet werden, wenn der Grenzgänger 
seinem schweizerischen Arbeitgeber 
eine vom deutschen Wohnsitzfinanzamt 
ausgestellte gültige Ansässigkeitsbe-
scheinigung respektive deren Verlän-
gerung im Zeitpunkt der Lohnzahlung 
vorlegen kann. Der Bruttolohn bemisst 
sich dabei nach den Bestimmungen der 
Wegleitung zum Ausfüllen des Lohn-
ausweises. Der schweizerische Arbeit-
geber hat dem deutschen Grenzgänger 
ebenfalls einen Lohnausweis auf amt-
lichem Vordruck der schweizerischen 
Steuerverwaltung auszustellen. Die 
Spesenvergütungen sind auch im Fal-
le der Grenzgänger auf dem Lohnaus-
weis detailliert aufzuführen. Zudem hat 
der Arbeitgeber die Nichtrückkehrtage 
mit dem Formular Gre-3 zu bestätigen. 
Damit soll der Nachweis der Nichtrück-
kehrtage erbracht werden. Der für ein 
schweizerisches Unternehmen arbeiten-
de steuerpflichtige Arbeitnehmer trägt 
die objektive Beweislast dafür, dass er 
Grenzgänger ist. Der Grenzgänger hat 
indes keine weiteren Verfahrenspflichten 
in der Schweiz.

4.2.2  Aufteilung des Arbeitslohns 
bei Tätigkeiten ausserhalb der 
Schweiz

Der Arbeitslohn für Tätigkeiten von 
deutschen Arbeitnehmern, welche bei 
einem schweizerischen Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, können in der Schweiz 
nur insoweit besteuert werden, als diese 
Tätigkeiten auch tatsächlich (d.h. phy-
sisch) in der Schweiz ausgeübt werden. 
Dementsprechend muss der Arbeitslohn 
für Tätigkeiten ausserhalb der Schweiz 
von der schweizerischen Besteuerungs-
grundlage befreit werden (Ausnahme: 
leitende Angestellte i.S. Art. 15 Abs. 4 
DBA). 

5.�Zusammenfassung

Der Grenzgängerbegriff im DBA ist re-
lativ weit gefasst und nicht vollständig 
klar definiert. Es müssen mehr als 60 
beruflich bedingte Nichtrückkehrtage 
pro Kalenderjahr vorliegen, um aus der 
Grenzgängereigenschaft zu fallen. Zwar 

beantworten die Verständigungsverein-
barungen viele Fragen. Trotzdem gibt 
es nach wie vor viele ungelöste Fragen 
im Bereich der beruflichen Veranlassung 
der Nichtrückkehrtage sowie der Anfor-
derungen an den Nachweis der Nicht-
rückkehr. Aufgrund der unausgegliche-
nen Grenzgängerströme zwischen der 
Schweiz und Deutschland, der reduzier-
ten Abzugssteuer von nur 4.5 Prozent für 
deutsche Grenzgänger in der Schweiz 
sowie des vollen Besteuerungsrech-
tes der Lohneinkünfte in Deutschland, 
wirkt sich die Wohnsitzbesteuerung der 
Grenzgänger völlig einseitig zu Guns-
ten von Deutschland aus. Es ist deshalb 
auch nicht erstaunlich, dass sich v.a. die 
deutschen Gerichte zu Fragen im Zu-
sammenhang mit der Grenzgängerbe-
steuerung auseinandersetzen müssen.
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